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�Das EU-Logo ist stets mit dem Hinweis „Finanziert von der 
EuropäischenUnion“oder„KofinanziertvonderEuropäischen
Union“ zusammen zu verwenden. Der Hinweis steht entweder 
neben dem Logo oder darunter.

�Bei der Verwendung von weiteren Logos muss das EU-Logo 
mindestens dieselbe Höhe oder mindestens dieselbe Breite 
haben wie das größte der anderen Logos. Das Logo soll nach 
Möglichkeit farbig abgedruckt werden. Die schwarz-weiße 
Variante soll ausschließlich bei Schwarz-weiß-Publikationen 
verwendet werden. Außer dem EU-Logo soll kein anderes Logo 
verwendet werden, das auf die Unterstützung der EU hinweist.

 Wenn Ihr Projekt auch durch den Freistaat Sachsen gefördert 
wird, ist darauf mittels des Landessignets des Freistaates 
Sachsen sowie durch den Satz: „Diese Maßnahme wird 
mitfinanziert durch Steuer mittel auf der  Grundlage des vom 
sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes“ hinzuweisen.

Die Verwendung des EU-Logos 

Bei allen Kommunikationsmaterialien – auf gedruckten und 
digitalen Produkten, Webseiten und mobilen Ansichten – im 
Zusammenhang mit einer EFRE- oder  JTF-Förderung muss das 
EU-Logo deutlich sichtbar abgebildet werden.

Der Freistaat Sachsen erhält im Förderzeitraum 2021 bis 2027 
rund 1,95 Milliarden Euro aus dem EFRE. Außerdem kommen noch 
645 Millionen Euro aus dem Just Transition Fund (JTF; Fonds für einen 
gerechten Übergang) der EU für die Kohleregionen in der Lausitz und 
im Mitteldeutschen Revier hinzu. Basis für den Einsatz der Mittel bildet  
das EFRE-/JTF-Programm für den Freistaat Sachsen 2021  bis 2027.

Es gibt verschiedene Richtlinien, auf deren  Grundlage Anträge für  
eine Förderung gestellt werden können.

Machen Sie den europäischen Gedanken sichtbar!

Damit der Einsatz der europäischen Mittel für die Bürger vor Ort 
sichtbar wird, möchte die EU, dass Empfänger von EU-Fördermitteln 
durch verschiedene Kommunikationsmaßnahmen auf die  Förderung 
ihrer Projekte durch die EU aufmerksam machen. Das soll den 
 euro päischen Gedanken stärken. 

Maßgeblich für Sie als Zuwendungs empfänger ist der Zuwendungs-
bescheid.DieserlegtIhrePflichtenfest,diesichu.a.ausden
 Regelungen der EU- Rahmenrichtlinie ergeben. 

Vorlagen

Vorlagen für die Einhaltung der Informations- und Kommuni kations-
pflichtensindunterwww.europa-fördert-sachsen.de  
und unter www.sab.sachsen.de zum Download eingestellt.

Die EFRE und JTF-Förderung 
in Sachsen
Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt 
 Innovationen und Klimaschutz, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
und mittlerer Unternehmen sowie schwächere Stadtgebiete. Der Just 
Transition Fund (JTF) unterstützt den anstehenden Strukturwandel in  
den sächsischen Kohleregionen. 
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Dauerhafte Schilder bei Förderung 

Wenn die Gesamtkosten der Förderung beim EFRE mehr als  
500.000 Euro oder beim JTF mehr als 100.000 Euro betragen, sind für die 
Öffentlichkeit gut sichtbare langlebige Schilder / Tafeln anzubringen,  
sobald ein Vorhaben begonnen hat oder eine geförderte Investition 
 installiert ist. Das trifft auch für Endbegünstigte von Finanzinstrumenten zu.

  Das Schild muss folgende Informationen  
bzw. Elemente enthalten:

�• Projektträger 1

�• Informationen zum geförderten Vorhaben 2

�• EU-EmblemmitdemZusatz„Kofinanziert 
durch die  Europäische Union“ 3

 Die Mindestgröße des Schildes muss DIN A 2 betragen.  
Das Schild muss dauerhaft vorhanden sein.

  Bei gleichzeitiger Förderung durch den Freistaat Sachsen:  
Sachsen-SignetmitdemZusatz„DieseMaßnahmewirdmitfinanziert
durch Steuermittel auf der Grundlage des vom  sächsischen Landtag 
 beschlossenen  Haushaltes“. 4

 Internetseite und Social-Media-Kanäle

Sofernverfügbar,istderBegünstigteverpflichtet,dasgeförderte
Vorhaben auf seiner Internetseite oder seinen Social-Media-
Kanälen zu beschreiben. Dabei sind Ziele, Ergebnisse und die 
finanzielleUnterstützungdurchdieUnionhervorzuheben.Der
Umfang soll im Verhältnis zum Umfang der Unterstützung stehen.
Auf Webseiten hat das EU-Logo direkt nach dem Seitenaufruf 
sofort sichtbar zu erscheinen.

Unterlagen und Kommunikationsmaterial

Auf Unterlagen und Kommunikationsmaterialien, die im 
Zusammen hang mit dem geförderten Projekt stehen, ist  
auf die Unterstützung der EU hinzuweisen. 

Plakat

Während der Durchführung eines geförderten Vorhabens   ist ein 
Plakat oder eine  elek tronische Anzeige in einer Mindestgröße von 
DIN A 3 an einer für die  Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle, etwa 
im Eingangsbereich eines Gebäudes, anzubringen. 

Das Plakat bzw. die elektronische Anzeige enthält  
folgende Informationen bzw. Elemente:

�• Projektträger 1

�•  Informationen zum geförderten Vorhaben 2

�• EU-EmblemmitZusatz„Kofinanziertdurch 
die Europäische Union“ 3

Was muss während der 
 Durchführung eines geförderten 
Vorhabens beachtet werden?

Während der Durchführung eines Vorhabens muss der Empfänger 
der Fördermittel die Öffentlichkeit wie folgt informieren:





über 
100.000 Euro 

beim 

JTF

über 
500.000 Euro 

beim 

EFRE





Hier fördert  
die Europäische Union

www.europa-fördert-sachsen.de

Bezeichnung und Zusammenfassung des Vorhabens

Begünstigter

3

2

1

Hier fördert  
die Europäische Union

Diese Maßnahme wird mitfi nanziert durch 
 Steuermittel auf der Grundlage des vom 
 Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

www.europa-fördert-sachsen.de

Bezeichnung und Zusammenfassung des Vorhabens

Begünstigter

4

2

1
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Die Liste enthält folgende Felder:  

�•  Bei juristischen Personen:  
Name des Begünstigten; bei einer 
öffentlichen Auftragsvergabe Name 
des Auftragnehmers,

�•  Bei natürlichen Personen:  
Vor- und Nachname des  Begünstigten 
(diese Daten werden zwei Jahre 
nach dem Datum der  erst maligen 
Veröffent lichung auf der Website 
entfernt)

�• Bezeichnung des Vorhabens, 
�•  Zweck und erwartete oder tatsächliche 

Errungenschaften des Vorhabens,
�•  Datum des Beginns des Vorhabens, 
�•  voraussichtliches oder tatsächliches 

Datum des  Abschlusses des 
Vorhabens, 

�•  Gesamtkosten des Vorhabens, 

�•  Anteil der EU-Mittel,
�• Betroffener Fonds,
�• BetroffenesspezifischesZiel,
�• EU-Kofinanzierungssatz,
�•  Standortindikator oder Geo lokali-

sierung für das Vorhaben und das 
 betroffene Land  
(Nennung des  Landkreises, des 
Durchführungsortes sowie der Post-
leitzahl des Durch führungs ortes),

�•  Bei Vorhaben ohne festen Standort 
oder Vorhaben mit mehreren Stand-
orten den Standort des Begünstigten, 
wenn der  Begünstigte eine juristische 
Person ist bzw. die Region auf  
NUTS-2-Ebene, wenn der Begünstigte 
eine natürliche Person ist,

�• Politisches Ziel.

Liste der Vorhaben

Mit der Annahme der Fördermittel erklären sich Begünstigte von 
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Just 
Transition Fund damit einverstanden, in die im Internet veröffent lichte 
Liste der Vorhaben aufgenommen zu werden. Damit soll für Transparenz 
bezüglich der eingesetzten EU-Mittel gesorgt werden. 

Die Liste der Vorhaben wird unter www.europa-fördert-sachsen.de 
veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert.

Zudem werden die in der Liste der Vorhaben enthaltenen Daten  
auf der Kohesio-Datenbank kohesio.ec.europa.eu der Europäischen 
Kommissionveröffentlicht,inderalleEU-finanziertenVorhaben
europaweit abgebildet werden. 

Hinweise für Plakat und Schild

 Wird das Projekt an mehreren Standorten ausgeführt, so ist  
an jedem Standort ein Plakat bzw. ein Schild anzubringen. 

 Werden mehrere geförderte Vorhaben an einem Ort durch geführt,  
wird mindestens ein Plakat / Schild angebracht.

Plakate und Schilder müssen stabil und bei Außenanwendung  
langfristig wetterfest beschaffen sein.

  Druck- bzw. Mustervorlagen für Plakate und dauerhafte Tafeln 
stehen unter www.europa-fördert-sachsen.de zum Download 
bereit. Hier können die geforderten Informationen zum Projekt  
(zum Beispiel der Projekttitel, sofern er aussagekräftig ist) einge-
setzt werden; eine  Änderung der Schriftgröße zur Anpassung der 
Textlänge ist möglich. 

Vorhaben von strategischer Bedeutung und 
Vorhaben mit über 10 Millionen Euro Gesamtkosten

Bei Vorhaben von strategischer Bedeutung und bei Vorhaben 
mit Gesamtkosten von mehr als zehn Millionen Euro ist eine 
Kommunikationsveranstaltung oder eine spezielle Kommuni-
kationsmaßnahme durch den Begünstigten zu organisieren. 
Das kann beim Beginn eines Vorhabens oder bei seiner 
 Eröffnung / Fertigstellung sein. Die Europäische Kommission sowie 
die Verwaltungsbehörde für den EFRE / JTF sind dabei zeitnah 
(mindestens drei Monate vorher) mit einzubinden (> Kontakt s. S. 10).
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�•   Vorlagen für das EU-Emblem mit dem Zusatz  

„KofinanziertdurchdieEuropäischeUnion“,
�• VorlagenbeiMitfinanzierungdurchdenFreistaatSachsen,
�• Vorlagen für A 3-Plakate,
�•   Vorlagen für Schilder bei mehr als 100.000 Euro Förderung 

aus dem JTF oder 500.000 Euro aus dem EFRE.

Vorlagen

Kontakt 

Unter www.europa-fördert-sachsen.de sind alle erforderlichen Vorlagen, 
mit denen die Einhaltung des Kommunikations vorschriften gewährleistet ist, 
zum Download angeboten:

Bei Fragen zu den angeführten Vorschriften wenden Sie sich bitte in  
der Verwaltungsbehörde EFRE / JTF im Sächsischen Staatsministerium  
für  Wirtschaft, Arbeit und Verkehr an:

�•  Andrea Decker (EFRE) 
Tel. 0351 564 82808  
Andrea.Decker@smwa.sachsen.de

�•  Markus Horn (JTF)   
Tel. 0351 564 82812  
Markus.Horn@smwa.sachsen.de

�•  Annekatrin Krause  
Tel. 0351 564 82811  
Annekatrin.Krause@smwa.sachsen.de

Rechtliche Grundlagen

�•  Kapitel III Sichtbarkeit, Transparenz und Kommunikation der Verordnung 
(EU) 2021 / 1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Juni 2021 in der jeweils gültigen Fassung

�•  § 44 a der Sächsischen Haushaltsordnung, Transparenz  
von Landesmitteln

�•  Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr mit allgemeinen Bestimmungen zur Förderung von aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Fonds für einen 
gerechten Übergang (JTF) sowie dem Europäischen Sozialfonds Plus 
(ESFPlus)mitfinanziertenVorhabeninderFörderperiode2021bis2027im
Freistaat Sachsen (EU-Rahmenrichtlinie) vom 9. Dezember 2021

Nachweise und Sanktionen
Die Einhaltung der Kommunikationsverpflichtung ist 
durch den  Begünstigten zu dokumentieren. 

Nach Durchführung des Vorhabens sind den Bewilligungs stellen 
Nachweise dafür zu übermitteln (z. B. durch ein Foto des Plakats 
oder des Schildes, Screenshot der Website, Veröffentlichungen 
aller Art – z. B. Broschüren, Flyer, Pressemitteilungen).

Bei Verstößen gegen die Kommunikationsvorschriften der EU 
und bei nicht erfolgten Abhilfemaßnahmen binnen drei Monaten 
nach der Feststellung des Verstoßes können Sanktionen von bis 
zu drei Prozent der erhaltenen Zuwendung auferlegt werden.
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